Argumentation:

Die Nettomiete wird auf Basis der Quadratmeterzahl der Wohnfläche ermittelt und deckt also allein die Kosten für die Raumnutzung ab. Für die Mietkostenermittlung gibt es keine rechtlich bindende Größe, sie orientiert sich am klassischen Wohnungsmarkt und der ortsüblichen Vergleichsmiete. 

Als Anhaltspunkt dient dabei der Mietspiegel einer Stadt, der die ortsübliche Vergleichsmiete für Wohnraum angibt. 

Je nach Baujahr des Hauses, Zustandes und Renovierungsbedarf des Mietobjektes sowie Lage des Mietobjektes, fällt die Miete dadurch unterschiedlich hoch aus. 

Der Mietpreis wird dabei, von zahlreichen Faktoren beeinflusst und muss entsprechend berücksichtigt werden. Die wichtigsten Faktoren zur Ermittlung der Miethöhe sind dabei:

· Bauart (beispielsweise Altbau oder Plattenbau)
· Größe (insbesondere Wohnfläche)
· Ausstattung 
· Gebäude-/ Wohnungsart
· Heizungsausstattung
· Sanitärausstattung
· Modernisierungsstand
· Energieeffizienz
· Wohnlage
Abschließend möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass es zu den zwingenden Gründen und Rechten eines Vermieters gehört, die Mieten verantwortungsbewusst und eigenverantwortlich zu kalkulieren.
· Gebührende Berücksichtigung des Mietausfallwagnis 
Die Streichung bzw. Nichtberücksichtigung von Mietausfallwagnis aus der zuvor berechneten Kaltmiete erhöht Risiken. Da die Mieten grundsätzlich von den Leistungsberechtigten an den Vermieter zu bezahlen sind, kann ein Zahlungsausfall nicht mehr ausgeschlossen werden.  Es entstehen zusätzliche Kosten für die Verfolgung offener Forderungen aus Mieten. Die Rahmenvertragspartner hatten sich auf ein pauschales Mietausfallwagnis im Übergang verständigt. Für die Fachleistungsflächen besteht kein Zahlungsausfallrisiko, bzw. kein größeres Risiko

· Eine Kopplung der Mieterhöhung im Zusammenhang mit einer Entgeltverhandlung über die Fachleistungen der Eingliederungshilfe ist nicht ableitbar und sieht der Gesetzgeber auch nicht vor.

· Im Bereich des Bundesteilhabegesetzes hat der Gesetzgeber die Angemessenheitsgrenze mit den Regelungen des SGB XII definiert, also das die 125%-Grenze nicht überschritten wird. Damit gelten Mietkosten (inkl. Nebenkosten) bis zu 125% der tatsächlichen durchschnittlichen angemessenen Miete eines Ein-Personen-Haushalts als sozialhilferechtlich grundsätzlich angemessen.

Die mit dem KSV unter Verantwortung des Fachdienst 220 abgeschlossene Vereinbarung bezieht sich ausschließlich auf die Fachleistung. Eine Verständigung zur Höhe der Mietkosten sieht die Vereinbarung nicht vor. 
[bookmark: _Hlk142463847]Das Antragsformular für die Vereinbarung von Fachleistungskostensätzen wird von uns nicht zu Mietkalkulation herangezogen, da es die obengenannten wesentlichen kaufmännischen Grundsätze der Mietkalkulation nicht gebührend berücksichtigt.
Die im Antragsformular für die Vereinbarung von Fachleistungskostensätzen ausgewiesenen Daten stellen somit auch nur eine Orientierung für die Kosten der Unterkunft dar und können nicht als Richtwert herangezogen werden.
Eine Herleitung/Ableitung der sich aus der „Nebenrechnung“ zur vereinbarten Fachleistung ergebenen Summe lässt keinen Automatismus zur kalkulierten Miethöhe erkennen. 
Unverständlich ist die Annahme das die Herleitung der Miettaufwendungen auf den vom Fachdienst 220 geprüften Werten basiert.
Auf Grundlage unserer Mietkalkulation gehen wir deshalb von einer angemessenen nach kaufmännischen Grundsätzen kalkulierten Miethöhe i. S. d. WBVG aus 
D. h. dass ein davon abweichendes Entgelt nicht zwingend unangemessen i. S. d. WBVG ist und unsere Mietkalkulation wirtschaftlich ist


